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Dorfzentrum Hülsa (Bewegungsbad / Haus des Gastes / KiTa) 
hier: Beratung und Beschlussfassung über eine Antragstellung im Bundesförderprogramm 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen“ 
 
a) Erläuterung: 
Der Stadtteil Hülsa nimmt in Homberg (Efze) aufgrund der Lage im touristisch-attraktiven Rinnetal 
und den vorhandenen Angeboten eine wichtige Rolle im Stadtgebiet ein. In Hülsa ist das einzige 
Hallenbad der Stadt verortet, das sowohl für die eigene Bevölkerung (Schulsport, Schwimmkurse, 
Freizeit, Vereinsleben) als auch für die Bevölkerung der südlich angrenzenden Gemeinden eine 
Anlaufstelle bietet. Das Bad weist mittlerweile aufgrund ausbleibender Investitionen in der 
Vergangenheit einen Sanierungsstau auf. Angrenzend an das Bewegungsbad befindet sich das 
Haus des Gastes (DGH), bei dem ebenfalls Modernisierungsbedarfe bestehen. Weiterhin soll die 
KiTa an diesem Standort integriert werden. 
 
Bisher war es vorgesehen die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms 
„Dorfentwicklung“ umzusetzen. Durch die Einführung der neuen Richtlinie ist das Volumen des 
Programms leider begrenzt, sodass alternative Fördermöglichkeiten in Betracht gezogen werden 
sollten. 
 
Für die Sanierung des Bewegungsbades Hülsa und Haus des Gastes können Fördermittel aus dem 
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“ beantragt werden. Hierfür müssen Projektvorschläge bis zum 15.09.2023 eingereicht 
werden. Die Stadtverwaltung bittet zu prüfen, ob eine Sanierung des Bewegungsbades Hülsa als 
auch das Haus des Gastes als möglich und sinnvoll erachtet wird und eine dementsprechende 
Projektskizze eingereicht werden soll. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur  
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c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut 
Haushaltsplan: 

   

Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung billigt die Teilnahme am Projektaufruf 2023 für das 
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“. Die Stadtverwaltung wird beauftragt eine entsprechende Projektskizze für die Sanierung des 
Bewegungsbades und Haus des Gastes einzureichen. 
 

 
 
 
 




